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633. Bundesgesetz: Berggesetznovelle 1994
(NR: GP XVIII IA 743/A AB 1751 S. 171. BR: AB 4877 S. 589.)

634. Bundesgesetz: Änderung des Patentgesetzes 1970
(NR: GP XVIII RV 1634 AB 1745 S. 171. BR: AB 4884 S. 589.)

635. Bundesgesetz: Schutzzertifikatsgesetz — SchZG
(NR: GP XVIII RV 1635 AB 1746 S. 171. BR: AB 4885 S. 589.)

636. Bundesgesetz: Änderung des Maß- und Eichgesetzes
(NR: GP XVIII RV 1636 AB 1773 S. 171. BR: 4929 AB 4888 S. 589.)
[EWR/Anh. II: 371 L 0349, 390 L 0384]

633. Bundesgesetz, mit dem das Berggesetz
1975 geändert wird (Berggesetznovelle 1994)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 450/
1994, wird wie folgt geändert:

1. § 100 lautet:

„§ 100. (1) Die Aufnahme sowie nach einer
länger als fünf Jahre dauernden Unterbrechung die
Wiederaufnahme des Gewinnens grundeigener
mineralischer Rohstoffe in einem Abbaufeld ist
spätestens drei Monate vorher der Berghauptmann-
schaft anzuzeigen. Der Anzeige ist ein Aufschluß-
und Abbauplan beizufügen, der alle wesentlichen
Einzelheiten des beabsichtigten Aufschlusses und
Abbaus enthalten muß.

(2) Der Aufschluß- und Abbauplan bedarf
hinsichtlich der beabsichtigten Arbeiten und
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen der Genehmi-
gung der Berghauptmannschaft. Die Genehmigung
ist erforderlichenfalls unter Festsetzung von
geeigneten Bedingungen und Auflagen, wenn
nötig auch nur befristet, zu erteilen, wenn

1. die im Aufschluß- und Abbauplan angeführ-
ten Arbeiten durch Gewinnungsbewilligungen
gedeckt sind,

2. glaubhaft gemacht wird, daß über die für die
Ausführung des Aufschluß- und Aubbau-
planes erforderlichen technischen und finan-
ziellen Mittel verfügt wird, sowie

8

3. die zum Schutz des Lebens und der
Gesundheit von Personen, ferner zum Schutz
von fremden, nicht zur Benützung über-
lassenen Sachen, der Umwelt, von Lager-
stätten und der Oberfläche vorgesehenen
Maßnahmen (§ 134) als ausreichend anzu-
sehen sind.

(3) Parteien im Genehmigungsverfahren sind der
Bergbauberechtigte, die Eigentümer der Grund-
stücke, auf denen der Aufschluß oder der Abbau
beabsichtigt ist, sowie die Eigentümer der
angrenzenden Grundstücke und ferner alle ding-
lich berechtigten und sonstigen sich nicht nur
vorübergehend in der Nähe des Abbaufeldes
aufhaltenden Personen, wenn ihr Leben oder ihre
Gesundheit oder ihre dem Bergbauberechtigten
nicht zur Benützung überlassenen Sachen gefähr-
det oder sie unzumutbar belästigt werden und sie
spätestens bei der mündlichen Verhandlung nach
Abs. 5 Einwendungen gegen den Aufschluß- und
Abbauplan erheben, und zwar vom Zeitpunkt ihrer
Einwendungen an.

(4) Vor Genehmigung des Aufschluß- und
Abbauplanes sind, soweit hiedurch öffentliche
Interessen berührt werden, die zu ihrer Wahr-
nehmung berufenen Verwaltungsbehörden zu
hören. Dies gilt besonders in den Fällen des
§ 172 Abs. 4.

(5) Über den Aufschluß- und Abbauplan ist eine
mündliche Verhandlung an Ort und Stelle durch-
zuführen. Der Bergbauberechtigte, die Eigentümer
der Grundstücke, auf denen der Aufschluß oder
der Abbau beabsichtigt ist, sowie die Eigentümer
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der angrenzenden Grundstücke sind persönlich zu
verständigen. Den anderen im Abs. 3 genannten
Personen sind Gegenstand, Zeit und Ort der
mündlichen Verhandlung sowie die nach Abs. 3
erforderlichen Voraussetzungen für die Begrün-
dung der Parteistellung durch Anschlag in der
Gemeinde (§41 AVG) bekanntzugeben.

(6) Vor Genehmigung des Aufschluß- und
Abbauplanes darf nicht mit dem Gewinnen der
grundeigenen mineralischen Rohstoffe im Abbau-
feld begonnen werden.

(7) Die Abs. l bis 6 gelten sinngemäß bei einer
erheblichen Ausweitung der Abbaufläche.

(8) Die Gliederung, den näheren Inhalt und die
Ausgestaltung des Aufschluß- und Abbauplanes
bestimmt nach dem Stand der Wissenschaft und
Technik auf dem Gebiet des Montanwesens und
nach den Erfordernissen der Sicherheit der
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten durch Verordnung.

(9) Jede länger als zwei Monate dauernde
Unterbrechung sowie die Wiederaufnahme des
Gewinnens grundeigener mineralischer Rohstoffe
in einem Abbaufeld, soweit nicht Abs. l gilt, sind
der Berghauptmannschaft unverzüglich anzuzei-
gen. Bei Unterbrechung der Gewinnung ist auch
die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung
anzugeben."

2. Im § 260 wird nach dem Beistrich hinter der
Zahl „99" die Zahl „100" eingefügt und dahinter
ein Beistrich gesetzt.

Artikel II

Ist die Aufnahme oder nach einer länger als fünf
Jahre dauernden Unterbrechung die Wiederauf-
nahme des Gewinnens grundeigener mineralischer
Rohstoffe in einem auf Grund des § 238 Abs. 5 des
Berggesetzes 1975 bekanntgegebenen Abbaufeld
zwischen dem Inkrafttreten der Berggesetznovelle
1990 und dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
erfolgt, so hat die Berghauptmannschaft auf Antrag
einer durch das Gewinnen berührten Partei im
Sinne des § 100 Abs. 3 des Berggesetzes 1975 nach
§ 203 Abs. 2 eine Erhebung durchzuführen und
dem Bergbauberechtigten allenfalls erforderliche
Sicherheitsmaßnahmen aufzutragen. Werden
Sicherheitsmaßnahmen für nicht erforderlich erach-
tet, ist dies ebenfalls mit Bescheid festzustellen.
Dem Antragsteller kommt Parteistellung zu.

Artikel III

Dieses Bundesgesetz tritt mit l Jänner 1995 in
Kraft.

Klestil
Vranitzky

634. Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz
1970 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Patentgesetz 1970, BGB1. Nr. 259, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 212/
1994, wird wie folgt geändert:

1 § 2 Z 2 lautet:
„2. für Verfahren zur chirurgischen oder thera-

peutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Körpers und Diagnostizierverfah-
ren, die am menschlichen oder tierischen
Körper vorgenommen werden; dies gilt nicht
für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder
Stoffgemische, zur Anwendung in einem
dieser Verfahren;"

2. § 3 lautet:

„§ 3. (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie
nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand
der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor
dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche
oder mündliche Beschreibung, durch Benützung
oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht
worden ist.

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt
prioritätsälterer

a) Patentanmeldungen auf Grund dieses Bun-
desgesetzes,

b) europäischer Patentanmeldungen und inter-
nationaler Anmeldungen im Sinne des § l
Z 4 und 6 des Patentverträge-Einführungs-
gesetzes, BGB1. Nr. 52/1979, in der jeweils
geltenden Fassung und

c) Gebrauchsmusteranmeldungen auf Grund
des Gebrauchsmustergesetzes, BGB1.
Nr. 211/1994, in der jeweils geltenden
Fassung,

in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren
Inhalt erst am Prioritätstag der jüngeren Anmel-
dung oder danach amtlich veröffentlicht worden
ist. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich die
Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegen-
der Weise aus dem Stand der Technik ergibt,
werden solche prioritätsälteren Anmeldungen nicht
in Betracht gezogen.

(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder
Stoffgemischen, die zum Stand der Technik
gehören, wird durch die Abs. l und 2 nicht
ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem
Verfahren nach § 2 Z 2 bestimmt sind und ihre
Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum
Stand der Technik gehört.

(4) Für die Anwendung der Abs. l und 2 bleibt
eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht,
die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung
der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder
mittelbar zurückgeht
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1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum
Nachteil des Anmelders oder seines Rechts-
vorgängers oder

2. darauf, daß der Anmelder oder sein Rechts-
vorgänger die Erfindung auf amtlichen oder
amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne
des Übereinkommens über internationale
Ausstellungen, BGB1. Nr. 445/1980, in der
jeweils geltenden Fassung zur Schau gestellt
hat.

(5) Abs. 4 Z 2 ist nur anzuwenden, wenn der
Anmelder bei der Einreichung der Anmeldung
angibt, daß die Erfindung bei der Ausstellung zur
Schau gestellt worden ist, und hierüber innerhalb
von vier Monaten nach der Einreichung eine
Bestätigung der Ausstellungsleitung vorlegt. Darin
ist der Tag der Ausstellungseröffnung und, sofern
die erstmalige Offenbarung nicht gleichzeitig
erfolgt ist, auch deren Tag anzugeben. Der
Bestätigung ist eine Darstellung der Erfindung
beizufügen, die mit einem Beglaubigungsvermerk
der Ausstellungsleitung versehen ist."

3. § 4 Abs. l lautet:

„(1) Auf die Erteilung des Patentes hat nur der
Erfinder oder sein Rechtsnachfolger Anspruch. Bis
zum Beweis des Gegenteils wird als Erfinder der
erste Anmelder angesehen."

4. § 36 Abs. 2 lautet:

„(2) Wird eine patentierte Erfindung im Inland
nicht in angemessenem Umfang ausgeübt und hat
der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen
Ausübung Erforderliche unternommen, so kann
jedermann für seinen Betrieb eine Lizenz an dem
Patent verlangen, es sei denn, der Patentinhaber
weist nach, daß die Ausübung der Erfindung im
Inland wegen der der Ausübung entgegenstehen-
den Schwierigkeiten nicht oder nicht in größerem
Umfang zumutbar ist, als dies geschehen ist. Die
Ausübung der Erfindung kann auch durch Import
erfolgen."

5. 5 48 Abs. l Z 2 entfällt; die bisherigen Z 3
und 4 dieses Absatzes erhalten die Bezeichnungen
„Z 2" und „Z 3"

6. § 48 Abs. 3 lautet:

„(3) Die rechtskräftige Nichtigerklärung wirkt in
den Fällen des Abs. l Z l und 2 auf den
Anmeldetag, im Fall des Abs. l Z 3 auf den Tag
zurück, an dem die Hinterlegungsstelle erstmals
festgestellt hat, daß sie nicht in der Lage ist,
Proben des Mikroorganismus abzugeben. Wenn
der Gegenstand des Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht
patentierbar war, bleiben jedoch von dieser
Rückwirkung die vom späteren Anmelder recht-
mäßig bestellten und von Dritten redlich erwor-
benen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im
Patentregister eingetragen und durch keine recht-
lich begründete Streitanmerkung betroffen sind

(§ 45), unberührt, dies unbeschadet der hieraus
gegen den späteren Anmelder entspringenden
Ersatzansprüche."

7 §62 Abs. 4 Z 2 lautet:

„2. ein Einspruch auf § 102 Abs. 2 Z 5 oder 6
gestützt wird,"

8. §92 a Abs, 4 lautet:

„(4) Wird die Anmeldung ganz oder teilweise
zurückgewiesen, weil sie unzulässig abgeändert
(§ 91 Abs. 3) und trotz Aufforderung nicht geteilt
worden ist oder weil ein auf § 102 Abs. 2 Z 3
gestützter Einspruch Erfolg hat, so ist dem
Anmelder mit diesem Beschluß eine mit dessen
Rechtskraft beginnende Frist zur gesonderten
Anmeldung der unzulässigen Abänderungen zu
setzen."

9. §102 Abs. 2 Z 2 entfällt; die bisherigen Z 3
bis 7 dieses Absatzes erhalten die Bezeichnung
„2 2 bis 6"

10. S 102 Abs. 3 lautet:

„(3) Zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 5 ist nur
berechtigt, wer Anspruch auf Erteilung des
Patentes hat, zum Einspruch gemäß Abs. 2 Z 6
nur der Beeinträchtigte."

11 § 106 lautet:
„§ 106. Hat der Einspruch in den Fällen des

§ 102 Abs. 2 Z 5 und 6 die Zurückziehung oder
Zurückweisung der Anmeldung zur Folge, so kann
die Partei, die Einspruch erhob, falls sie binnen
einem Monat nach dem Eintritt der Rechtskraft
des hierauf bezüglichen Beschlusses des Patent-
amtes die Erfindung ihrerseits anmeldet, verlangen,
daß als Tag ihrer Anmeldung der Tag der
zurückgezogenen oder zurückgewiesenen Anmel-
dung festgesetzt wird."

12. Die Überschrift des VI. Abschnitts lautet:

„VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN"

13. Nach § 173 wird folgender § 173 a einge-
fügt:

„§ 173 a. Auf Patente und Patentanmeldungen,
deren Anmeldetag vor dem 1. Jänner 1994 liegt,
sind § 2 Z 2, §§ 3, 4 Abs. l, § 48 Abs. l Z 2 bis 4,
§ 48 Abs. 3, § 62 Abs. 4 Z 2, § 92 a Abs. 4, § 102
Abs. 2 Z 2 bis 7, § 102 Abs. 3 und § 106 in der vor
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 634/
1994 geltenden Fassung weiter anzuwenden."

Klestil
Vranitzky
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635. Bundesgesetz betreffend ergänzende
Schutzzertifikate (Schutzzertifikatsgesetz —

SchZG)

Der Nationalrat hat beschlossen.

§ 1. (1) Schutzzertifikate, die in Österreich
geltende Patente ergänzen, können nach Maßgabe
von in Österreich übernommenen Verordnungen
der Europäischen Gemeinschaft über die Schaffung
ergänzender Schutzzertifikate beim Österreichi-
schen Patentamt angemeldet werden.

(2) Die Anmeldung eines ergänzenden Schutz-
zertifikats hat in der vorgeschriebenen schriftlichen
Form entweder durch unmittelbare Überreichung
oder durch die Post zu erfolgen.

§ 2. (1) Für jedes ergänzende Schutzzertifikat ist
bei der Anmeldung eine Anmeldegebühr von
3 000 S zu zahlen.

(2) Überdies sind für jedes ergänzende Schutz-
zertifikat nach Maßgabe der in Anspruch genom-
menen Dauer Jahresgebühren zu zahlen. Die
Jahresgebühr beträgt
für das erste Jahr 28 000 S,
für das zweite Jahr 32 000 S,
für das dritte Jahr 36 000 S,
für das vierte Jahr 40 000 S,
für das fünfte Jahr 44 000 S.

(3) Die Jahresgebühren werden ab Wirksamkeit
des ergänzenden Schutzzertifikats

1. für auf Grund des Patentgesetzes 1970, BGB1.
Nr. 259, erteilte Patente am Jahrestag der
Bekanntmachung der Anmeldung des Grund-
patents im Patentblatt oder bei Patenten
gemäß §110 des Patentgesetzes 1970 am
Jahrestag der endgültig beschlossenen Ertei-
lung und

2. für auf Grund des Europäischen Patentüber-
einkommens, BGB1. Nr. 350/1979, für die
Republik Österreich als benannten Vertrags-
staat erteilte Patente am letzten Tag des
Monats, der durch seine Benennung dem
Monat entspricht, in den der Anmeldetag des
Patents fällt,

von Jahr zu Jahr im vorhinein fällig und können von
jeder an dem Schutzzertifikat interessierten Person
gezahlt werden.

(4) Die Jahresgebühren können drei Monate vor
ihrer Fälligkeit gezahlt werden. Sie sind spätestens
innerhalb von sechs Monaten nach der Fälligkeit zu
zahlen. Bei jeder Zahlung nach dem Fälligkeitstag
ist neben der Jahresgebühr ein Zuschlag von 20 vH
der Jahresgebühr zu zahlen.

(5) Alle gezahlten, noch nicht fällig gewordenen
Jahresgebühren werden zurückerstattet, wenn auf

das Schutzzertifikat verzichtet wird oder wenn es
erlischt oder nichtig erklärt wird.

§ 3. Hinweise betreffend ergänzende Schutzzerti-
fikate, die auf Grund der im § 6 angeführten
Bestimmungen zu erfolgen haben, sind im Patent-
blau zu veröffentlichen.

§ 4. Zur Beschlußfassung und zu den sonstigen
Erledigungen in Angelegenheiten von ergänzenden
Schutzzertifikaten ist, soweit nicht anders bestimmt,
das Österreichische Patentamt zuständig. Im
Patentamt richtet sich die Zuständigkeit nach der
Geschäftsverteilung in Patentangelegenheiten, wo-
bei die Zuständigkeit für das Verfahren zur
Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten jener
für das Verfahren zur Erteilung von Patenten
entspricht.

§ 5. Eintragungen im Patentregister, die das
Grundpatent betreffen, gelten auch für das
ergänzende Schutzzertifikat.

§ 6. Auf angemeldete und erteilte ergänzende
Schutzzertifikate und Verfahren, die diese Schutz-
zertifikate betreffen, sind ergänzend zu den
Bestimmungen von in Österreich übernommenen
Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft
über die Schaffung ergänzender Schutzzertifikate
und dieses Bundesgesetzes die §§ 6 bis 27, 29 bis 57,
57 b bis 61, 62 Abs. l, 2 und 7, §§ 63, 64, 66 bis 86,
90, 110, 112 bis 165, 168, 169, 172 a, 173 und 173 a
des Patentgesetzes 1970, BGB1. Nr. 259, sowie die
§§ 10, 11 und 12 des Patentverträge-Einführungsge-
setzes, BGBI. Nr. 52/1979, sinngemäß anzuwen-
den; die im §-132 Abs. l lit. b des Patentgesetzes
1970 vorgesehene Verfahrensgebühr entspricht der
Anmeldegebühr gemäß § 2 Abs. l,

§ 7 Die in diesem Bundesgesetz genannten
bundesgesetzlichen Bestimmungen sind in ihrer
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit
dem Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 7/94 des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 21. März
1994 *) in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset-
zes können bereits von dem seiner Kundmachung
folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen
jedoch frühestens mit dem im Abs. l genannten
Zeitpunkt in Kraft treten.

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist, soweit §6 in Verbindung mit §173 des
Patentgesetzes 1970, BGBI. Nr. 259, nicht anders
bestimmt, der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten betraut.

Klestil
Vranitzky

*) Kundgemacht in BGBI. Nr. 566/1994
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636. Bundesgesetz, mit dem das Maß- und
Eichgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen.

Das Maß- und Eichgesetz, BGB1. Nr. 152/1950,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1.
Nr. 468/1992 und die Kundmachung BGB1.
Nr. 779/1992, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 4 wird das Wort „Yocto" durch
das Won „Yokto" ersetzt.

2. Nach § 7 Abs. 3 wird folgender Absatz
angefügt:

„(4) Auf Nichtselbsttätigen Waagen, die nicht
der Eichpflicht unterliegen, müssen zumindest die
Höchstlast in der Form „Max " und der
Hersteller angegeben sein."

3. § 8 Abs. 3 Z 6 lautet:

„6. für Prüfungen, welche von Ziviltechnikern im
Rahmen ihrer Befugnis oder von Gewerbe-
treibenden im Rahmen ihrer Gewerbeberech-
tigung durchgeführt werden,"

4. Nach § 8 Abs. 6 werden folgende Absätze
angefügt:

„(7) Die Meßgeräte in staatlich akkreditierten
Beglaubigungsstellen (§10 MEG) sowie in staatlich
akkreditierten Kalibrierstellen (§58 MEG) unter-
liegen nicht der Eichpflicht.

(8) Die Meßgeräte in staatlich akkreditierten
Prüf- und Überwachungsstellen unterliegen nicht
der Eichpflicht, sofern die Richtigkeit und
Zuverlässigkeit der verwendeten Meßgeräte für
die beabsichtigte Verwendung im Rahmen der
Akkreditierung nachgewiesen wird."

5. Die Überschrift vor § W sowie § 10 lauten.

„Beglaubigung von Meßgeräten

§ 10. (1) Bei folgenden Meßgerätearten kann die
innerstaatliche Eichung ,durch eine von einer
staatlich akkreditierten Beglaubigungsstelle vorge-
nommene Beglaubigung ersetzt werden.

l Mengenmeßgeräte für Gas;
2. Mengenmeßgeräte für Wasser;
3. Mengenmeßgeräte für kalorische Energie

(Wärmezähler);
4. Elektrizitätszähler ohne und mit Zusatzein-

richtungen oder Tarifeinrichtungen sowie
elektrische Tarifgeräte in Verbindung mit
Elektrizitätszählern.

(2) Jede physische oder juristische Person oder
Personengesellschaft des Handelsrechtes, die sich
mit dem meßtechnischen Beurteilen von Meß-
geräten nach Abs. l befaßt, kann vom Bundes-
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten als
staatlich akkreditierte Beglaubigungsstelle zuge-
lassen werden.

(3) Der Beglaubigung hat eine meßtechnische
Prüfung voranzugehen, bei der die Einhaltung der
Bestimmungen über die Zulassung zur Eichung
und die Übereinstimmung mit den Eichvorschriften
geprüft wird. Meßgeräte dürfen nur dann
beglaubigt werden, wenn sie eichfähig sind und
den Anforderungen der Zulassung genügen.

(4) Die Beglaubigung geschieht durch Anbrin-
gung der Beglaubigungszeichen. Meßgeräte, deren
Art oder Bauart zur EG-Ersteichung zugelassen
sind und die Bestimmungen der entsprechenden
EG-Richtlinien erfüllen, können bei der ersten
Beglaubigung durch staatlich akkreditierte Beglau-
bigungsstellen anstatt mit dem Zeichen der
Beglaubigung mit dem Zeichen für die EG-
Ersteichung beglaubigt werden, wenn dies im
Akkreditierungsumfang enthalten ist.

(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten ist ermächtigt, unter Bedacht-
nahme auf den Stand der Wissenschaft und
Technik, vergleichbare Vorschriften des Auslandes
sowie Richtlinien internationaler Organisationen
durch Verordnung festzulegen:

1. die Rechte und Pflichten von Beglaubigungs-
stellen;

2. die Anforderungen an Beglaubigungsstellen,
insbesondere hinsichtlich Personal und Aus-
stattung;

3. die Überwachung und Kontrolle von Beglau-
bigungsstellen;

4. die Zeichen der Beglaubigungsstellen;
5. die Haftung für die Tätigkeit der Beglaubi-

gungsstellen;
6. die Meßgeräte für die in § 10 Abs. l

genannten Meßgerätearten.

(6) Soweit dieses Bundesgesetz oder die
Verordnung nach Abs. 5 nicht besondere Rege-
lungen enthalten, sind die Bestimmungen des § 7
sowie der Abschnitte II bis VI des Akkreditie-
rungsgesetzes, BGB1. Nr. 468/1992, anzuwenden.

(7) Als beglaubigt dürfen Meßgeräte nur dann
bezeichnet werden, wenn sie von Stellen nach
Abs. 2 beglaubigt wurden."

6. § 11 Z 2 lautet:
„2. Waagen zur Bestimmung der Masse

a) bei der Ausübung der Heilkunde beim
Wiegen von Patienten aus Gründen der
ärztlichen Überwachung, Untersuchung
und Behandlung,

b) bei Analysen in medizinischen und
pharmazeutischen Laboratorien,"

7 Nach § 12 b wird folgender § 12 c eingefügt:

„§ 12 c. (1) Meßeinrichtungen zur Bestimmung
der Aktivität von Radionukliden, die auf dem
gammaspektroskopischen Meßprinzip beruhen und
deren technische Ausführung eine Sicherung gegen
Eingriffe nicht zuläßt, dürfen nur verwendet
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werden, wenn sie vom Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen zugelassen worden sind und
regelmäßig einer meßtechnischen Kontrolle
(Abs. 2) unterzogen werden.

(2) Die meßtechnische Kontrolle ist durch
jährliche Vergleichsmessungen durchzuführen. Die
näheren Bestimmungen über die Durchführung der
meßtechnischen Kontrolle sind in den Eichvor-
schriften festzulegen.

(3) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen hat in den Eichvorschriften die meßtechni-
schen Bedingungen für die Zulassung und die
Aufhebung der Zulassung der Meßeinrichtungen
(Abs. 1) festzulegen, wobei auf die Erfordernisse
des § 38 Abs. 2 Bedacht zu nehmen ist."

8. § 15 Z 3 lit. b lautet:

,,b) bei Verkehrsgeschwindigkeitsmeßgerä-
ten,"

8 a. In § 15 Z 3 wird als lit. c angefügt:
,,c) bei Brückenwaagen auf Bauernhöfen,"

9. § 15 Z 4 lit. a lautet:
,,a) bei Längenmaßstäben, Längenmaßbän-

dern, Peilstäben und Peilbändern, wenn
ihre Skala nach Längeneinheiten geteilt
ist,"

10. In § 15 Z 4 lit. b ist die Wortfolge „Z 9
lit. b" durch die Wonfolge „Z 9" zu ersetzen.

11. §15 Z 4 lit. d entfällt, lit. „e" erhält die
Bezeichnung „d"

12. Nach § 15 Z 5 lit. f wird folgende lit. g
angefügt:

,,g) bei Wärmezählern,"

13. § 15 Z 7 lit. c entfällt.

14. § 15 Z 8 lautet:
„S. zwölf Jahre

a) bei Balgengaszählern,
b) bei Transportbehältern auf Schiffen,"

15. 5 15 Z 9 lautet:

„9 sechzehn Jahre bei Induktions-Elektrizitäts-
zählern
a) ohne Zusatzeinrichtung,
b) mit einer vom Zählerläufer berührungslos

gesteuerten Impulsgabeeinrichtung, auch
mit mechanischem Zweitarifzählwerk,

c) mit mechanischem Zweitarifzählwerk."

16. § 15 Z 10 entfällt.

17 § 17 Z 13 lautet:

„13. Drehkolbengaszähler und Turbinenradgas-
zähler,"

18. Nach §17 Z 13 wird folgende Z14
angefügt:

„14. elektrische Meßwandler."

19. § 18 Z 3 lautet:
„3. die gemäß § 15 bestehende Nacheichfrist

hinsichtlich bestimmter Meßgeräte
a) um höchstens das Einfache der dort

jeweils festgelegten Nacheichfrist zu
verlängern, wenn die Richtigkeit und
Zuverlässigkeit dieser Meßgeräte für
diesen Zeitraum gewährleistet ist,

b) um jeweils höchstens 5 Jahre zu verlän-
gern, wenn durch Prüfungen von Teil-
mengen der in einem bestimmten Jahr
geeichten Meßgeräte nach festzulegenden
allgemein anerkannten statistischen Ver-
fahren zu erwarten ist, daß die Richtigkeit
und Zuverlässigkeit dieser Meßgeräte für
diesen Zeitraum gewährleistet ist,"

20. In § 18 wird am Ende der Z 4 der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 5
angefügt:

„5. unter Bedachtnahme auf den Stand der
Wissenschaft und Technik, völkerrechtliche
Verpflichtungen der Republik Österreich,
vergleichbare Vorschriften des Auslandes
sowie Richtlinien internationaler Organisatio-
nen und Staatengemeinschaften
a) Verfahren zur Feststellung der Konformi-

tät von Meßgeräten mit bestimmten
Rechtsvorschriften (Konformitätsfeststel-
lungsverfahren), die der Zulassung zur
Eichung und der Eichung gleichwertig
sind,

b) die Anforderungen an Stellen, die in diese
Verfahren eingebunden sind,

c) Konformitätszeichen, die der Zulassungs-
bezeichnung zur Eichung und dem Eich-
stempel als gleichwertig anzusehen sind,

festzulegen."

21. § 36 Abs. 2 lautet:

„(2) Die erstmalige Eichung eines neuen Meß-
gerätes heißt Ersteichung. Die Eichung eines
ungeeichten Meßgerätes heißt Neueichung. Die
Eichung während der Gültigkeitsdauer der Eichung
des jeweiligen Meßgerätes heißt Nacheichung."

22. Nach § 36 Abs. 4 werden folgende Absätze
angefügt:

„(5) Die Ersteichung, Neueichung oder Nachei-
chung kann durch die Beglaubigung durch Stellen
gemäß § 10 ersetzt werden.

(6) Die Ersteichung kann durch die Feststellung
der Konformität nach einem Verfahren gemäß
§ 18 Z 5, das der Ersteichung entspricht, ersetzt
werden."
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23. § 37 lautet:

„§ 37 Als geeicht dürfen Meßgeräte nur dann
bezeichnet werden, wenn entweder

1. die Voraussetzungen des § 36 Abs. l oder
Abs. 4 zutreffen oder

2. die Konformität nach einem Verfahren
gemäß § 18 Z 5 festgestellt und für dieses
Verfahren durch Verordnung die Bezeich-
nung „Eichung" festgelegt wurde."

24. Nach § 38 Abs. 8 wird folgender Absatz
angefügt:

„(9) Die Zulassung zur Eichung kann durch die
Feststellung der Konformität nach einem Verfah-
ren gemäß § 18 Z 5, das der Zulassung zur
Eichung entspricht, ersetzt werden."

25. In § 45 Abs. 3 und 4 wird jeweils das Wort
„Sicherheitszeichens" durch das Wort „Siche-
rungszeichens" ersetzt.

26. In § 45 Abs. 5 wird das Wort „Sicherheits-
zeichen" durch das Won „Sicherungszeichen"
ersetzt.

27 Nach § 47 Abs. 2 wird folgender Absatz
angefügt:

„(3) Die Bestimmungen der Abs. l und 2 sind
auf beglaubigte Meßgeräte oder auf Meßgeräte,
deren Konformität gemäß § 18 Z 5 festgestellt
wurde, sinngemäß anzuwenden."

28. Der einleitende Satzteil des § 48 Abs. l
lautet:

„Meßgeräte dürfen im eichpflichtigen Verkehr
nicht mehr verwendet oder bereitgehalten werden,
wenn"

29. $ 48 Abs. l lit. c lautet:
,,e) auch bei noch gültigem Eichstempel, Beglau-

bigungszeichen nach § 10 oder Konformi-
tätszeichen nach § 18 Z 5 leicht zu erkennen
ist, daß das Meßgerät unrichtig geworden ist
oder sonst der Zulassung nicht mehr
entspricht."

30. § 48 Abs. 3 entfällt.

31. § 50 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Gemeinden im übertragenen Wirkungs-
bereich, ferner die in § 35 des Lebensmittelgesetzes
1975, BGB1. Nr. 86, sowie die in § 16 des
Preisauszeichnungsgesetzes, BGB1. Nr. 146/1992,
bezeichneten Organwalter sind befugt, bei geeig-
neter Gelegenheit die ordnungsgemäße Verwen-
dung und die Gültigkeit der Stempel eichpflichtiger
Meßgeräte zu kontrollieren."

32. § 52 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Betriebe zur Herstellung von Fertigpak-
kungen, Maßbehältnissen und Schankgefäßen sind
stichprobenweise auf die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes und der dazu
erlassenen Verordnungen zu überwachen."

33. § 55 lautet:

„§ 55. Die Eichbehörde hat die im § 50 Abs. 2
angeführten Organwalter zur Durchführung der
ihnen zustehenden Kontrollen zu unterweisen."

34. § 56 Abs. 4 letzter Satz lautet:

„Entspricht das Meßgerät nicht der Zulassung, so
ist es mit Bescheid zurückzuweisen."

35. Nach § 62 ist folgende Überschrift vor
§ 62 a sowie § 62 a einzufügen.

„Abschnitt C

Öffentliche Wägeanstalten

§ 62 a. (1) Als öffentliche Wägeanstalten werden
solche Rechtsträger bezeichnet, welche zu Abwä-
gungen von Erzeugnissen und der Ausstellung von
Bescheinigungen über das Wägeergebnis von der
Eichbehörde durch Bescheid ermächtigt worden
sind.

(2) Von öffentlichen Wägeanstalten ausgestellte
Bescheinigungen sind öffentliche Urkunden.

(3) Durch Verordnung des Bundesamtes für
Eich- und Vermessungswesen sind unter Bedacht-
nahme auf die Erfordernisse der Öffentlichkeit im
Hinblick auf die Richtigkeit und Zuverlässigkeit
der Meßergebnisse festzulegen.

1. die meßtechnischen Anforderungen an Waa-
gen in öffentlichen Wägeanstalten;

2. der Inhalt sowie die Art und Weise der
Aufzeichnungen der Wägeergebnisse; diese
Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre
lang aufzubewahren;

3. die Form der Wägebescheinigung;
4. die Anforderungen an Wäger in öffentlichen

Wägeanstalten.

(4) Werden die Anforderungen an öffentliche
Wägeanstalten nicht erfüllt, dürfen öffentliche
Wägungen nicht durchgeführt werden. Kann der
erforderliche Zustand in angemessener Frist nicht
hergestellt werden, so ist die Ermächtigung zu
entziehen.

(5) Die Eichbehörde hat die Wäger der
öffentlichen Wägeanstalten zu prüfen und zu
vereidigen.

(6) Die öffentlichen Wägeanstalten sind berech-
tigt, für ihre Tätigkeiten ein Entgelt zu verlangen.
Dieses Entgelt kann vom Landeshauptmann unter
Berücksichtigung der Kosten des Betriebes öffent-
licher Wägeanstalten festgelegt werden."
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36. Die Überschrift vor § 67 sowie § 67 lauten:

„4. Waagen im Gesundheitswesen

§ 67. Bereits für die in § 11 Z 2 genannten
Zwecke in Verwendung stehende Waagen dürfen
bis zum 31. Dezember 2002 ungeeicht weiterver-
wendet werden."

37. Die Überschrift vor § 68 sowie § 68 lauten:

„5. Öffentliche Wägeanstalten

§ 68. (1) Das Gesetz über die Errichtung
öffentlicher Wäg- und Meß-Anstalten, RGBl.
Nr. 85/1866 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 548/1935, tritt, soweit es noch in
Geltung steht, außer Kraft.

(2) Nach den bisher geltenden Bestimmungen
erteilte Berechtigungen zur Errichtung von öffent-
lichen Wägeanstalten bleiben unberührt.

(3) Bestehende öffentliche Wägeanstalten haben
ihre Tätigkeit bis zum 31. Dezember 1995 der
Eichbehörde anzuzeigen und die bei ihnen
beschäftigten Wäger namhaft zu machen."

Klestil
Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


